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Umwelt - Konzept und Realität

Die Einsicht hat sich weitge-
hend durchgesetzt, dass viele 
Probleme und Herausforde-

rungen beim Thema Umwelt grenz-
überschreitender oder globaler Na-
tur sind. Den Vereinten Nationen 
kommt hierbei trotz aller Unkenrufe 
eine Schlüsselrolle zu. Seit den 1970er 
Jahren entstand ein normatives Struk-
turgerüst von über 1000 multilate-
ralen Abkommen zu Umweltthemen. 
Die allermeisten sind von den UN-
Mitgliedstaaten ratifiziert oder poli-
tisch anerkannt worden, auch durch 
die Länder Südasiens. Zu vielen Über-
einkommen gibt es ein Berichtswesen, 
das Staaten anhält, über Maßnahmen 
zwecks Umsetzung der Verpflich-
tungen und Willensbekundungen 
Rechenschaft abzulegen. Für zivilge-
sellschaftliche Akteure sind dies Ba-
sisinformationen, um vor Gerichten 
klagen oder in öffentlichen Kampag-
nen das entsprechende Regierungs-
handeln einfordern zu können.

UN-Vertragsstruktur  
zum Schutz der Umwelt

Wer Vereinte Nationen und Abkom-
men liest, mag an folgenlose Vereinba-
rungen oder diplomatische Ereignisse 
mit großem Aufwand (Stichwort „Gip-
fel“) aber geringem Ertrag denken. 
Solche Beispiele gibt es, ohne Zwei-
fel. Erinnert sei in diesem Kontext 
jedoch an Abkommen wie die Ram-
sar-Konvention über den Schutz von 

Feuchtgebieten (1971), das Washing-
toner Artenschutzübereinkommen 
über den internationalen Handel mit 
wild lebenden Tieren und Pflanzen 
(CITES, 1973), das Seerechtsüber-
einkommen (1982) zur Erhaltung der 
Meeresumwelt (Verstöße können vor 
den Internationalen Seegerichtshof in 
Hamburg gebracht werden), die Wie-
ner Konvention (1985) und das Mon-
treal-Protokoll (1987) über Stoffe, die 
zu einem Abbau der Ozonschicht füh-
ren, das Basler Übereinkommen über 
die Kontrolle der grenzüberschreiten-
den Verbringung gefährlicher Abfäl-
le und ihrer Entsorgung (1989), das 
Rotterdamer Übereinkommen über 
den internationalen Handel mit ge-
fährlichen Chemikalien (1998) oder 
die Minamata-Konvention zur Kon-
trolle und Minderung von Quecksil-
ber in der Umwelt (2013). Alle die-
se Übereinkommen haben konkrete 
Ergebnisse auch in Ländern Südasi-
ens hervorgebracht, etwa politische 
Entscheidungen zu Feuchtgebieten 
in Bangladesch oder der Schutz der 
Ozonschicht. Aus diesen Überein-
kommen gingen darüber hinaus eine 
Vielzahl von administrativen und ge-
setzgeberischen Maßnahmen in ein-
zelnen Staaten sowie Leitsätze für Un-
ternehmen hervor.1

Im Zentrum der UN-Umweltpolitik 
steht das 1973 gegründete Umwelt-
programm UNEP (UN Environment 
Programme) mit Sitz in Nairobi. Vo-

rausgegangen war die Konferenz in 
Stockholm (1972) zum Thema „Um-
welt des Menschen“ (UNCHE). Die-
se Konferenz gilt als Geburtsstunde 
einer UN-Umweltpolitik. Sie behan-
delte die Themen Umweltverschmut-
zung seitens der Industrieländer und 
die Notwendigkeit der Armutsbe-
kämpfung zwecks Schutz der Um-
welt. Die Konferenz erarbeitete und 
verabschiedete das Prinzip „wer ver-
schmutzt, zahlt“ (polluter pays) – heute 
ein zentrales Prinzip des Umweltvöl-
kerrechts. Im Verlauf von annähernd 
fünfzig Jahren entstand eine kom-
plexe, normative und programma-
tische Architektur, die zum Schutz 
der Umwelt, zum Erhalt natürlicher 
Kreisläufe und gleichzeitig mensch-
gemäßer Gestaltung der Umwelt bei-
getragen hat. Nicht zufällig brachte 
dieser Kontext das Leitbild der nach-
haltigen Entwicklung hervor.

Einen weiteren Meilenstein in der 
Umweltpolitik setzte 1992 die UN-
Konferenz über Umwelt und Ent-
wicklung (UNCED) in Rio de Janei-
ro, bekannt als „Erdgipfel“. Aus dieser 
Konferenz gingen zwei Konventionen, 
Grundsätze zum Erhalt und zur Be-
wirtschaftung des Waldes sowie das 
Leitbild der nachhaltigen Entwick-
lung hervor. Verabschiedet wurden 
die Konvention über den Erhalt der 
biologischen Vielfalt (UN Convention 
on Biological Diversity, CBD) und die 
Klimarahmenkonvention (UN Fra-
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mework Convention on Climate Chan-
ge, UNFCCC). Beauftragt wurde die 
Gründung (Dezember 1992) der UN-
Kommission für nachhaltige Ent-
wicklung (UN Commission on Sustai-
nable Development, CSD, 1992-2013). 
Vorbereitet wurde die 1994 in Paris 
verabschiedete Konvention zur Be-
kämpfung der Wüstenbildung (UN 
Convention to Combat Desertification, 
UNCCD). 

Die CBD und die Klimarahmenkon-
vention gelten als die zentralen mul-
tilateralen Abkommen zum Erhalt 
der biologischen Vielfalt und zur Be-
kämpfung des Klimawandels. Zur 
weiteren Ausdifferenzierung folgten 
das Programm (Cancun, 2010) zum 
Wald- und Klimaschutz, das soge-
nannte REDD-Programm (Reducing 
Emissions from Deforestation and Fo-
rest Degradation). Wegen ungeklärter 
Landrechtsfragen ist REDD aller-
dings unter indigenen Völkern stark 
umstritten. 

Umweltpolitisch bedeutsam war die 
Verständigung auf Verhandlungen 
über das Thema nachhaltige Entwick-
lung. Den Anfang setzte der UN-Gip-
fel für nachhaltige Entwicklung 2012 
in Rio de Janeiro („Rio+20“). Die an-
schließenden Verhandlungen endeten 
2015 mit dem Paket über die Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung (Su-
stainable Development Goals, SDGs). 
Die indische Regierung engagierte 
sich hier als eines der ersten Schwel-
lenländer und trug 2017 bei der Konfe-
renz zur Umsetzung der UN-Nachhal-
tigkeitsziele freiwillig erste Ergebnisse 
vor. Das Pariser Übereinkommen zur 
Klimarahmenkonvention im Dezem-
ber 2015 verankerte die Aufarbeitung 
klimabedingter Schäden und Verluste 
im Umweltvölkerrecht. 

Erwähnenswert sind einzelne UN-
Sonderorganisationen und –Pro-
gramme. Die UNESCO (UN Edu-
cational, Scientific and Cultural 
Organisation) zählt zu den Pionieren 
der internationalen Umweltpolitik. 
Frühzeitig befasste sich die UNESCO 
mit den beschränkten regenerativen 
Kapazitäten des Ökosystems Erde. Im 
Jahr 1968 führte sie eine „Biosphären-
Konferenz“ in Paris durch. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
thematisierte ebenfalls frühzeitig die 
Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit etwa durch Luftverschmut-
zung, den Folgen der Verwendung 
von Asbest oder heutzutage durch 
den Klimawandel. Die World Mete-
orological Organization (WMO) un-
terstützt Staaten bei der Wetter- und 
Klimabeobachtung. Gemeinsam mit 
UNEP initiierte die WMO die Ein-

richtung des Weltklimarats (IPCC) 
1988 und damit die wissenschafts-
basierte Erforschung des Klimawan-
dels. Das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (UN Deve-
lopment Programme, UNDP) drängt 
auf die Einbeziehung von Umwelt- 
und Klimathemen in entwicklungs-
politische Vorhaben etwa der Armuts-
bekämpfung. Schließlich befasst sich 
der UN-Hochkommissar für geflüch-
tete Menschen (UN High Commissio-
ner for Refugees, UNHCR) verstärkt 
mit dem rechtlichen Schutz für Men-
schen, die aufgrund von Umwelt- und 
Klimakatastrophen flüchten.

Menschenrechte und Umwelt

Im Bereich Menschenrechte gibt es im 
Vergleich zur vorgenannten Vertrags-
struktur keine Übereinkommen, die 
expressis verbis ein Recht auf eine dem 
menschlichen Leben zuträgliche Um-
welt garantieren. Die UN-Konferenz 
für Umwelt 1972 in Stockholm hat-
te zwar festgestellt, dass die Umwelt 
für das Wohlbefinden und die Aus-
übung der Menschenrechte essenziell 
ist. Auch die 1992 in Rio de Janei-
ro verabschiedete Deklaration legt im 
Prinzip (1) fest, dass das Recht auf ein 

Flagge der Vereinten Nationen.
Bild: © Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 
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gesundes und produktives Leben im 
Einklang mit der Natur steht. Diese 
Feststellungen haben jedoch den Sta-
tus einer politischen Willenserklärung 
und sind rechtstechnisch gesehen un-
verbindlich. Anders verhält es sich bei 
Konventionen, das heißt einem Ver-
trag, dessen Ratifizierung die „Ver-
tragsstaaten“ zur Vertragstreue ver-
pflichtet.

Eine zerstörte Umwelt bedroht grund-
sätzlich alle Menschenrechte: bür-
gerliche, politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle. Umweltzer-
störungen berühren das Menschen-
recht auf Leben, Nahrung, Ge-
sundheit, Wohnung, Eigentum, 
Privat- und Familienleben, Teilnah-
me am politischen Leben, Konsulta-
tion in Entscheidungsprozessen, den 
freien Zugang zu Gerichten, ein ord-
nungsgemäßes Verfahren, Zugang zu 
Informationen, Transparenz und Re-
chenschaftspflicht staatlicher Ein-
richtungen. Menschen können kei-
ne freie Entscheidung über ihr Leben 
nach eigenem Ermessen treffen, wenn 
ihre natürliche Umwelt zerstört ist. 
Die Garantie des Rechts auf Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit 
entscheidet, ob Missstände in der 
Umwelt öffentlich angeprangert wer-
den können oder die Beschwerden da-
rüber kriminalisiert werden. In allen 
Menschenrechtsinstitutionen finden 
übrigens die Verteidiger/-innen der 
Menschenrechte im Umweltbereich 
zunehmend Berücksichtigung.

Im internationalen Rahmen droht die 
Zerstörung der Umwelt, Ungleich-
heit, Diskriminierung und Ungerech-
tigkeit zu verstärken. Die Folgen tref-
fen diejenigen Menschen besonders 
hart, die ohnehin schon benachteili-
gt sind. Es wäre also wichtig, ein In-
strumentarium zur Verfügung zu ha-
ben, um sich wehren zu können. 

Wenngleich kein Menschenrechtsab-
kommen ausdrücklich den Schutz der 
Umwelt für das menschliche Leben 
formuliert, haben Fachgremien der 
UNO die Menschenrechtsverträge 

entsprechend ausgelegt. Die Fachaus-
schüsse der UN-Vertragsorgane (Tre-
aty Bodies) haben zum Sozialpakt2, 
zum Zivilpakt3 oder zu den Kinder-
rechten4 Feststellungen getroffen, die 
das Recht auf Gesundheit5 oder das 
Recht auf einen angemessenen Le-
bensstandard6 garantieren sollen. Ar-
tikel 24.2.c der Kinderrechtskonven-
tion verlangt von Staaten, dass der 
Anspruch auf Versorgung nach dem 
höchsten erreichbaren Gesundheits-
standard die Risiken der Umweltver-
schmutzung berücksichtigt.7

Strukturbildung via 
Menschenrechte

Ein wesentliches Mittel der Vertrags-
ausschüsse ist die Auslegung der Men-
schenrechtsnormen durch sogenann-
te allgemeine Bemerkungen, eine Art 
richterlicher Kommentar. Der Fach-
ausschuss für den Sozialpakt (WSK-
Ausschuss) legte in der allgemeinen 
Bemerkung Nr. 4 (1991) das Recht 
auf angemessenen Wohnraum so aus, 
dass Wohnraum nicht an umweltver-
schmutzten Standorten gebaut wer-
den darf.8 In der allgemeinen Bemer-
kung Nr. 12 (1999) zum Recht auf 
angemessene Nahrung stellte der Aus-
schuss fest, dass der Vertragsstaat ver-
pflichtet ist, „eine angemessene Wirt-
schafts-, Umwelt- und Sozialpolitik“ 
zu verfolgen. Dies bedeutet im Einzel-
fall eine Umweltpolitik, die den Zu-
gang zu nicht-kontaminierten Böden 
und Wasser sowie die Produktivität 
von Land und anderen natürlichen 
Ressource garantiert. Dies kann auch 
heißen, die Nahrung „frei von nach-
teiligen Substanzen“ zu halten.9

In der allgemeinen Bemerkung Nr. 14 
(2000) zum Recht auf den höchsten 
erreichbaren Gesundheitsstandard 
verlangt der WSK-Ausschuss die Eta-
blierung sozialer Determinanten für 
gute Gesundheit, wie die Sicherung 
einer sauberen Umwelt zwecks Kon-
trolle und Prävention von Infekti-
onskrankheiten. Die Vertragsstaaten 
werden ebenso aufgefordert, eine Po-
litik mit dem Ziel zu formulieren, „die 

Verschmutzung von Luft, Wasser und 
Boden, einschließlich der Verschmut-
zung durch Schwermetalle wie Blei aus 
Benzin, zu verringern und zu besei-
tigen“.10 In der allgemeinen Bemer-
kung Nr. 15 (2002) verknüpfte der 
WSK-Ausschuss das Recht auf Was-
ser ausdrücklich mit Umweltbelan-
gen. Demnach sind Wasservorräte so 
anzulegen, dass sie „frei von Mikro-
organismen, chemischen Substanzen 
und radiologischen Gefahren“ sind 
und „eine für jeden persönlichen und 
häuslichen Gebrauch akzeptable Far-
be, einen akzeptablen Geruch und Ge-
schmack haben“.11

In der allgemeinen Bemerkung Nr. 
21 (2009) über das Recht auf Teil-
nahme am kulturellen Leben erklärte 
der WSK-Ausschuss, dass Kulturgüter 
notwendig und darunter auch „Ge-
schenke der Natur“ zu verstehen sind. 
Der Vertragsstaat habe die Pflicht, die-
se vor Degradierung und Zerstörung 
zu schützen. Indigene Völker wird das 
Recht zugesprochen, „gemeinsam zu 
handeln, um ihr Recht auf Erhaltung, 
Kontrolle, Schutz und Entwicklung 
ihres kulturellen Erbes“ in Anspruch 
nehmen zu können. Dies schließt ihr 
Verständnis von Pflanzen, Tieren und 
genetischen Ressourcen ein.12

Der UN-Fachausschuss für den Zivil-
pakt hat im allgemeinen Kommentar 
Nr. 34 (2011) zu Artikel 19 das Recht 
auf Zugang zu umfassenden Infor-
mationen über Umweltbedingungen 
hervorgehoben.13 In einer früheren 
Entscheidung in Kommentar Nr. 23 
(1994) hatte der Fachausschuss fest-
gelegt, dass bei der Ausarbeitung von 
Konsultationsstandards im Kontext 
indigener Völker die Verknüpfung von 
Umwelt und Kultur einen wichtigen 
Aspekt darstellt, der von staatlicher Sei-
te bei der Durchführung von Konsulta-
tionen zu berücksichtigen ist.14

Außer den Vertragsausschüssen ha-
ben der UN-Menschenrechtsrat und 
seine Mechanismen viel zur Klärung 
der normativen Ansprüche in Bezug 
auf Umwelt, Umweltschutz und Men-
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schenrechte beigetragen. Aus den vie-
len Handlungsfeldern sei zum einen 
das Mandat zur Sonderberichterstat-
tung über das Thema Umwelt heraus-
gegriffen. John Knox, der erste UN-
Sonderberichterstatter zum Thema 
Menschenrechte und Umwelt (2012-
2018),15 hat viele thematische Studi-
en erarbeitet.16 Allerdings war er von 
keinem Land Südasiens zu einer Län-
derstudie eingeladen worden. Bei sei-
nem Abschied als Mandatsträger 2018 
schlug er vor, das Recht auf eine sau-
bere, gesunde und nachhaltige Um-
welt vertraglich festzulegen, also eine 
Konvention durch die UNO zu erar-
beiten. Dies würde die heutige Pra-
xis in weit über hundert Ländern wi-
derspiegeln. 

Das zweite einschlägige Mandat der 
Sonderberichterstattung behandelt 
die Ablagerung toxischer Stoffe und 
wurde bereits 1995 von der dama-
ligen UN-Menschenrechtskommissi-
on eingerichtet.17 Das Mandat wurde 
2011 erweitert, damit nicht nur die 
Entsorgung von Giftmüll, sondern 
der ganze Zyklus von der Herstel-
lung bis hin zur endgültigen Entsor-
gung von gefährlichen Erzeugnissen 
erfasst wird. Zudem beinhaltet das 
erweiterte Mandat eine Art Mediati-
on zwischen Staaten und Beteiligten 
bei unsachgemäßer Verwaltung und 
Entsorgung giftiger Stoffe.18 Der Son-
derberichterstatter war 2010 in Indien 
und hatte unter anderem die Folgen 
des elektronischen Abfalls auf Kinder 
und jugendliche Müllsammler unter-
sucht und kritisch bewertet.19 Die in-
dische Regierung versuchte in Genf, 
die Ergebnisse zu verharmlosen, än-
derte aber im Inland unter anderem 
die Anlieferungsbedingungen für 
Elektroschrott aus dem Ausland.

Darüber hinaus haben zivilgesell-
schaftliche Organisationen und 
Völkerrechtsexpert(inn)en den Vor-
schlag der „extraterritorialen Staaten-
pflicht“ entwickelt.20 Wenn ein Staat 
sowie die auf seinem Territorium re-
gistrierten Unternehmen Entschei-
dungen treffen, die in anderen Län-

dern Umweltschäden verursachen, 
soll dies eine Pflichtverletzung dar-
stellen, die Entschädigungszahlungen 
nach sich ziehen können. Dieser An-
satz ist allerdings bislang umstritten 
und kein Bestandteil der etablierten 
Rechtsauslegung.

Umweltschäden (einschließlich der 
durch den Klimawandel verursach-
ten) haben negative Auswirkungen 
auf die Wahrung der Menschenrech-
te. Menschenrechtsverpflichtungen 
und -prinzipien tragen umgekehrt 
dazu bei, eine bessere Umweltpolitik 
zu betreiben. Wenngleich die Zusam-
menarbeit mit Einrichtungen der Ver-
einten Nationen aufwendig und lang-
wierig ist, und die Staaten in Südasien 
in Sachen Menschenrechte nicht die 
willigsten Beteiligten sind, steht ein 
großes und gleichzeitig spezifisches 
Instrumentarium bereit, um sich wir-
kungsvoll für eine menschenfreund-
liche Umwelt zu engagieren.
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Siehe Artikel auf Seite 18.
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